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Sachverhalt und Antrãge 

Die BeschwerdefUhrerin ist Inhaberin des am 14. März 1983 
angemeldeten europäischen Patents 0 091 567, das mit einem 
unabhângigen und sieben abhängigen Ansprüchen am 

16. Oktober 1985 erteilt wurde. 

Die Beschwerdegegnerin hat am 11. Juli 1986 gegen die 

Patenterteilung wegen inangeinder erfinderischer Tätigkeit, 
insbesondere im Hinblick auf die Dokumente 

(1) DE-A-1 770 498 und 

(3) DE-B-1 544 695 

Einspruch erhoben. 

Das Patent wurde mit der am 2•: Juni 1987 zur Post 

gegebenen Entscheidung von der Einspruchsabteilung 
widerrufen. 

In der angefochtenen Entscheidung wird die Neuheit des 

Patentgegenstandes anerkannt, das Vorliegen erfinderischer 

Tàtigkeit aber verneint. Die Vorinstanz führt hierzu 

sinngemàB aus, es sei grundsätzlich bereits bekannt, zur 

Herstellung gattungsgeinäBer Polyacrylnitrilfâden in diese 

Kupfer-(I)-Ionen einzubauen und die Fàden anschliel3end 

einer Temperaturbehandlung von oberhaib 200 °C zu 

unterziehen, wobei in Dirnethylformainid unläsliche 

therinostabile Fäderi entstehen. Hierzu bieten sich dem 

Fachmann zwei bekannte Möglichkeiten an, und zwar 

a) 	die Behandlung der fertigen Fàden mit Kupfer-(I)- 
Läsungen 

-r 
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b) 	die Einarbeitung von Kupfer-(I)-Salzen in die 
Spinninasse. 

Angesichts der in der Streitpatentschrift dargelegten 
Probleivatik werde die Aufgabe des Streitpatents darin 
gesehen, ein einfacheres, besser reproduzierbares und 
störungsfreies Verfahren zum Einbringen der Kupfer-(I)-
lonen in die Polyacrylnitrilfäden vorzuschlagen. 

Ein soiches Verfahren lehre bereits (1), wonach 
Polyacrylnitril-Fäden bei ihrer Herstellung in em 
Koagulationsbad ausgepreSt werden, das einwertige 
Kupferionen enthalte, mit anschlieBender Streckung und 
Trocknung der Fâden und der automatischen Folge einer 
Fixierung des Kupfers. Es fehie daher an einem 
überraschenden Effekt. Der geltende Anspruch 1 schlieBe 
einen hohen Gehalt des verwendeten Polyineren an stark 
sauren Gruppen nicht aus, weshaib darauf gegrundete 
Unterschiede in den Eigenschaften nicht zum Tragen 
kommen. 

IV. 	Hiergegen hat die Beschwerdeführerin am 1. Juli 1987 unter 
gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde 
erhoben. Mit ihrer am 1. September 1987 eingegangenen 
Beschwerdebegründung hat sie beantragt (Hauptantrag), dein 
weiteren Verfahren neue Ansprüche 1 bis 6 sowie eine 
angepal3te Beschreibung zugrunde zu legen. Nach Ladung zur 
mündlichen Verhandlung steilte sie ferner zwei weitere 
Antràge (Hilfsantrage I und II), denen gleichfalls je 
sechs Ansprüche zugrundelagen. 

Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags hat folgenden 
Wortlaut: 

"Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von in N,N-
Dimethylforinamid unläslichen Fäden und Fasern aus 
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Acryinitrilpolymerisaten mit erhôhter Thermostabilität 

durch -Verspinnen einer..Lösung..eines..Polymerisats, das zu 

mehr als 50 Gew. % aus Acrylnitrileinheiten besteht, nach 

eineiu Trocken- oder NaBspinnprozeB zu Fadensträngen oder 

-kabein, dadurch gekennzeichnet, daB die Fadenstränge oder 

-kabel wàhrend des Hersteliprozesses, jedoch vor dem 

ersten Trocknen oder einer Temperaturbehandlung über 

.. - 100° C kontinuierlich mit. einer Kupfer-(I)--Ionen 

enthaltenden wãssrigen Läsung behandelt werden, der 

Kupfergehalt in den Strängen oder Kabein gleichzeitig oder 

durch eine anschlieBende Erwärmung auf Temperaturen Uber 

60 °C, vorzugsweise über 100° C, fixiert wird, die Kabel 

oder Strange dann weiteren Waschprozessen, der 

Pràparierung und Trocknung unterzogen werden und die 

Strange oder Kabel während oder nach dein Trocknen auf 

Temperaturen von 200 bis 350° C erhitzt werden." 

Nach dem Hauptantrag beschränke sie sich auf em 

Verfahren, wonach die Fixierung und das Trocknen getrennt 

und dazwischen ein WaschprozeB eingeschaltetwerden, was 

unter ökologischen Gesichtspunkten vortei1haftsei. Im 

übrigen enthalte die angefochtene Entscheidung einige 

Fehlinterpretationen. Insbesondere stelle die dort 

angegebene Aufgabe eine unzulâssige Vereinfachung dar und 

stiinme nicht mit der in der Patentschrift angegebenen 

Aufgabe überein, die darin bestehe, gattungsgein6l3e Fäden 

und Fasern auf einfache, kontinuierliche Weise herzu-

stellen. Dies und nicht die Einbringung von Kupfer-(I)-

lonen in Polyacrylnitrilfäden sei die gemäB Streitpatent 

gelöste Aufgabe. DemgeinaB sei auch (1) nicht der als 

Ausgangspunkt geeignete nächste Stand der Technik. Schon 

wegen der dortigen hohen Gehalte an Sulfonsãuregruppen in 

den Copolymerisaten könne (1) keinen Beitrag auf dein 

Fasergebiet leisten. 

Der unabhângige Anspruch des Hilfsantrags I unterscheidet 

sich von demjenigen des Hauptantrags dadurch, daB das 
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• Polymerisat zu rnehr ais 85 Gew.-% aus Acrylnitrileinheiten 

bestehen soil. Hierdurch werden hohe Gehalte an 

Sulfonsäuregruppen ausgeschlossen. Der entsprechende 

Anspruch des Hilfsantrags II gibt zusâtziich die 

Hersteliungsweise der Kupfer-(I)-Ionen enthaltenden Lösung 

- durch Mischen einer Kupfer-(II)-Salziösung mit einem 

Aldehydsulfoxylat als Reduktionsrnittel - an. 

Die Beschwerdegegnerin tritt den Ausführungen der 

Beschwerdeführerin entgegen. Nach ihrer Auffassung handelt 

es sich bei dern neu in den Anspruch aufgenorninenen 

Nachwaschen der salzbehandelten Fãden urn eine für den 

Fachmann selsbtverständliche MaBnahrne, was sie durch 

Heranziehen weiterer Dokumente zu belegen sucht. Sie halt 

(1) ungeachtet der Argumente der Beschwerdeführerin für 

relevant, weil danach Kupfer-(I)-Ionen in Fasern, 

vorwiegend auf Polyacrylnitrilbasis, eingearbeitet werden, 

wàhrend sich das Polyinere noch irn Geizustand befindet. Sie 

zieht ferner in ihrer Erwiderung auf die 

Beschwerdebegründung erstmais die Dokurnente 

DE-A-2 610 626 und 

CA-A-690 326 

heran. 

In der am 30. Mai 1990 abgehaltenen mündlichen Verhandlung 

trugen die Parteien im wesentlichen die vorgenannten 

Argumente vor. 

Die Beschwerdeführerin steilte zusammenfassend fest, es 

habe nicht nahegelegen, die Lehren von (1) und (3) zu 

koinbinieren. 

02803 
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Sie machte ferner geltend, da6 die spezielle Kombination 

bei der Heste11ung..von Kupfer(i).Lösungen;:(Hi1fs-

antrag II) zu einer hohen Konzentration von Kupfer(I) bei 

hoher Stabilitât führe. 

VII. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent unter Zugrunde-

legung der geänderten Ansprüche und .B.eschreibung gemäB 

Hauptantrag, hilfsweise gemäl3 Hilfsantrag I bzw. Hilfs-

antrag II aufrechtzuerhalten. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Die geänderten Ansprüche erfüllen die Vorausetzungen des 

Art. 123 (3) EPU, da ihr Schutzbereich ersichtlich enger 

ist als der der AnsprUche des Streitpatents. 

Auch die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPU sind 

gegeben. Aus dein ursprunglichen Anspruch 6 in Verbindung 

mit Seite 7, letztexn Absatz, bis Seite 8, Absatz 2, und 

Seite 4, Zeilen 13 bis 24, der Erstunterlagen ergibt sich, 

daB die Kabel oder Strange nach der Fixierung, die 

gleichzeitig oder anschlie8end an die Behandlung mit der 

Kupfer-(I)-Ionen enthaltenden Läsung erfolgen kann, dann 

weiteren Waschprozessen, der Präparierung und Trocknung 

unterzogen wird. 

Die Hilfsanträge I und II enthalten als zusàtzliche 

Anderung des jeweiligen Anspruchs 1 die Beschrànkung des 
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• Polymerisats auf einen Gehalt von mehr als 85 Gew. % 
Acrylnitrileinheiten, wie sich dies aus Seite 8, Zeile 20, 
der ursprünglichen Unterlagen ergibt. 

Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags II enthaltene weitere 
Anderung wurde auf Seite 5, Zeile 33, bis Seite 6, Zeile 2 
der ursprünglichen Unterlagen of fenbart. 

Die oben unter V. erwähnten Druckschriften bleiben, da 
verspätet eingebracht, geinäi3 Art. 114 (2) EPU 
unberücksichtigt, denn ihre Beachtung hätte sachlich zu 
keinem anderen Ergebnis geführt. Gleiches gilt auch für 
die zur aintsseitigen Begutachtung vorgelegten weiteren 
Druckschri ften. 

Auf die in der Entscheidung T 156/84 (AB1. EPA 1988, 372) 
dargelegten Grundsätze wird hingewiesen. 

Aus keinem der genannten Dokumente sind säntliche im 
Anspruch 1 des Hauptantrags genannten Merkmale bekannt, 
was von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten wird. 
Da all diese Merkinale in sâintlichen Anspruchen, sowohi des 
Hauptantrages als auch der Hilfsantrage enthalten sind, 
gelten sämtliche Ansprüche aller Anspruchssätze als neu. 

Als nächster Stand der Technik wird aus der Sicht des 
geinâB Streitpatent Erstrebten (3) angesehen. 

Gegenstand dieses Dokunients ist gemäl3 Anspruch 2 in 
Verbindung mit Anspruch 1 und Anspruch 4 sowie Spalte 1, 
Zeilen 13 bis 16, ein Verfahren zur Herstellung schwer 
oder nicht entflanuiibarer Erzeugnisse aus Pyrolyseprodukten 
von Acrylnitrilpolymnerisaten, die 85 bis 100 % Acrylnitril 
und bis zu 15 % ethylenischer copolymerisierbarer 
Verbindungen enthalten, wobei die Pyrolyseprodukte 0,5 bis 
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3 Gewichtsprozent fixiertes Kupfer aufweisen. Die 
Erzeugnisse 1iegenu.a. in Form vonFasernoder:Fãden. vor 

(vgl. Spalte 1, Zeile 23). Hierzu werden die Polymerisate, 

wie sie durch Polyinerisation erhalten worden sind, oder 
Formkärper daraus mit einer Kupfer-(I)-Ionen enthaltenden 

Lösung behandelt, deren Temperatur zwischen 95 und 1300  C 

liegt, und dann einer Wärinebehandlung bei einer Teinperatur 

oberhaib 2000  C wãhrend einer Zeitspanne zwischen 1 Minute 

und 12 Stunden unterworfen. 

Die Behandlung wird in einem Bad vorgenommen, das entweder 

direkt durch Auflôsung von Kupfer-(I)--Salzen oder indirekt 

durch Reduktion von Kupfer-(II)-Verbindungen in demselben 

Bad erhaltene Kupfer-(I)-Ionen enthält. Als Reduktions-

inittel wird U. a. Zink-formaldehyd-sulfoxylat genannt 

(vgl. Spalte 2, Zeilen 19 bis 23 und 28). 

Nach der Behandlung mit der Kupfer-(I)-Ionen enthaltenden 

Läsung, die eine Temperatur über 600  C aufweist, wird 

gewaschen und getrocknet (vgl. z. B. Beispiele 1 und 2). 

Die so erhaltenen Fasern oder Fäden weisen einp erhähte 

Thermostabilitàt auf und sind in Dilnethylformamid 

unlöslich (Spalte 1, Zeilen 59 bis 61). 

Aufgabe des Streitpatents war es deingegenuber, em 
Verfahren aufzufinden, das kontinuierlich ablàuft und in 

dem sich die Kupfer-(I)-Ionen in einfacher Weise in die 

Fäden und Fasern einarbeiten lassen. 

Zu diesem Zwecke schlägt Anspruch 1 des Streitpatents vor, 

die Lösung eines Polymerisats nach einent Trocken- oder 

NaBspinnprozess zu Fadensträngen oder -kabein zu 

verspinnen, wobei diese vor dem ersten Trocknen oder einer 

Temperaturbehandlung über 100° C kontinuierlich mit der 

Kupfer-(I)--Ionen enthaltenden wässrigen Läsung behandelt 

werden. 
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Seitens der Kanuner bestehen im Hinblick auf die Aus-
führungen in der Patentschrift insbesondere der Beispiele 
keine Zweifel, daB die bestehende Aufgabe hierdurch 
tatsächlich gelöst wird. 

	

9. 	Es bleibt zunächst zu untersuchen, ob der Gegenstand gemäl3 
Hauptantrag das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit 
erfüllt. 

	

9.1 	Aus (1) ist es bereitsbekannt, daB die Bildung von 
Komplexen gewisser Nitrilgruppen aufweisender 
Polymerisate mit einwertigem Kupfer sehr rasch erfolgt, 
wenn das Polymerisat in mit Wasser gequollenem Zustand mit 
Kupfer-(I)-Ionen enthaltenden Lösungen in Beruhrung 
gebracht wird (vgl. Anspruch 1 und Seite 2, zweiter 
vollständiger Absatz). Aus Seite 6, zweiter vollständiger 
Absatz, ergibt sich weiter, daB u. a. Fäden derart 
hergestelit werden, daB eine Lösung in ein Koagulationsbad 
ausgepreSt wird, das einwertige Kupferionen enthält. 

	

9.2 	Im Hinblick auf die bestehende Teilaufgabe, das aus (3) 
bekannte Verfahren dahingehend zu verbessern, daB Kupfer-
(1)-lonen auf schnelle und einfache Weise eingebracht 
werden, lag es nahe, die aus (1) bekannte sogenannte 
Gelbadeinlagerungsmethode zu benutzen. 

	

9.3 	Die vorgenannte Kombination von (3) und (1) schafft so 
auch ohne weiteres die Voraussetzungen dafür, das 
Verfahren kontinuierlich durchzuführen, wenn man dies 
gemãB der zweiten oben definierten Teilaufgabe wunscht. 
Dies gilt insbesondere deswegen, weil inuner dann, wenn 
Fäden hergesteilt werden sollen, z. B. kontinuierlich 
aufgerollt wird und ein kontinuierliches Verfahren durch 
die verwendete ailgemein übliche Technik, zumindest bis 
zum Trocknen, vorgegeben ist. 
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9.4 	Wenn die Beschwerdeführerin unterHinweis etwa auf 
Beispiel 11 von (1) einwendet, dieses betreffe em 
Copolyrnerisat, das nur etwa 53 Gew. % Acrylnitril enthalte 
und darüber hinaus einen urn zwei Zehnerpotenzen höheren 
Gehalt an Sulfogruppen als das angefochtene Patent 
aufweise, wogegen textile Fäden zur Anfãrbbarkeit nur etwa 
1 % Sulfogruppen benOtigen, so 1st dern entgegenzuhalten, 
daB der Fachrnann beim Lesen von (1), nach Auffassung der 
Kammer aufgrund der angegebenen Passagen zu dern Ergebnis 
konunt, daB auch textile Fasern bzw. Fàden von der 
aligerneinen Lehre niiturnfaBt werden. So werden 
beispielsweise Fäden, die sich durch Streckung orientieren 
lassen, auf Seite 6, zweiter vollständiger Absatz 
ausdrücklich erwähnt. Irn Lichte dieser Passage 1st auch 
Seite 3, Absatz 2, so zu lesen, daB die Festigkeit durch 
Quellen stark herabgesetzt wird, jedoch nicht so weit, daB 
ein Strecken nicht mehr inöglich ware. Ferner ist auf 
Seite 4, Absatz 3, erwähnt, daB der Polyrnerkomplex einen 
Anionenaustauscher darsteilt, der saure Wollfarbstoffe 
quantitativ festhalten kann. flu Hinblick auf ds aligemein 
bekannte Cuproionenfärbeverfahren ist dies nach Auffassung 
der Kainxner als Hinweis auf anfärbbare Fãden un Sinne von 
textilen Fäden zu lesen. 

Wie vorstehend ausgeführt wurde, ergibt sich die Lösung 
der beiden Teilaufgaben geniäB Anspruch 1 des Hauptantrags 
in naheliegenderWeise aus den Dokunienten 1 und 2. 

Gleiches gilt auch für Anspruch 1 nach Hilfsantrag I, da 
die Beschränkung auf ein Polynierisat, das zu rnehr als 
85 Gew. % aus Acrylnitrileinheiten besteht, keinerlei 
EinfluB auf die zu lösende Aufgabe hat, was mm übrigen von 
der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet wurde. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II beruht 
ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit, da das 
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I 

diesen Anspruch von dem jenigen geinàB Hilfsantrag I unter-

scheidende Merkmal - Herstellungsweise der Kupfer-(I)-

lonen enthaltenden Lösung - bereits in (3) beschrieben 

wurde (vgl. unter Punkt 5 vorliegender Entscheidung) und 

von der Beschwerdeführerin lediglich behauptet wurde, 

diese Herstellungsweise führe zu einer besonders hohen 

Konzentration an Kupfer-(I)-Ionen bei hoher Stabilität. 

Diese Behauptung wurde aber von der Beschwerdeführerin 

nicht belegt und erscheint der Kanulier ohne soichen Beleg 

nicht glaubhaft. Sie kann schon deshaib nicht als 

Begründung für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit 

anerkannt werden. 

12. 	Es erübrigt sich, tin einzelnen auf die abhängigen 
Ansprüche einzugehen, da über Antrage jeweils als Ganzes 

zu entscheiden ist, weshaib diese abhängigen Anspruche 

zusanunen nut dexn jeweiligen unabhängigen Anspruch 1 
fallen. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 

W  ~~ 
M. Beer 

L(k 
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Der Vorsitzende: 

F. Antony 


